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Ausschreibung für Büro-Bestuhlungen und -Einrichtungen
Mustertexte auf der Basis der Leitlinie L-Q 2010

Eine Ausschreibung besteht i.d.R. aus drei Teilen, die gemeinsam die Vertragsgrundlage eines abzuschließenden Kaufvertrages bilden:

· Teil 1
sind die „Vorbemerkungen“ oder „Vertragsvereinbarungen“.

Sie enthalten die allgemeinen unternehmensspezifischen vertraglichen Bedingungen (etwa Abwandlung der AGB), unter denen ein eventueller Kaufvertrag zustande kommt.

· Teil 2
sind „Technische Anforderungen“.
In ihnen sind die technische Ausführung, die allgemein gültigen Maße (z.B. Verstellbereiche) sowie die qualitativen Anforderungen formuliert, die der Käufer an die angefragten Produkte stellt. – Sie sind nicht unternehmensspezifisch, sondern allgemein gehalten und berücksichtigen sowohl den Stand der Technik, als auch die einschlägigen Normen und andere Vorschriften, soweit sie auf die Produkte anwendbar sind.

· Teil 3
ist das „Leistungsverzeichnis“ oder das „Mengengerüst“.

Es definiert die angefragten Produkte im Detail, z.B. hinsichtlich ihrer Menge, ihren konkreten Abmessungen, ihrer Form, ihrer Farbe u.dgl. – Hier wird der im Einzelfall anstehende Bedarf festgelegt, Einzel- und Positions-Preise angefragt bzw. angeboten und der Gesamtpreis ausgewiesen.

Die folgenden Mustertexte sollen dem Nutzer eine Anregung für Aufbau und fachlich vollständige Inhalte von Ausschreibungen für Büro-Bestuhlungen und -Einrichtungen geben. – Sie müssen jedoch in jedem Fall an die individuellen Bedingungen angepasst werden.



Ausschreibung 
für Büro-Bestuhlungen und –Einrichtungen

Teil 2 – Technische Anforderungen

Mit seinem rechtsverbindlich unterschriebenen Angebot bestätigt der Bieter, dass das angebotene Produkt die „Muss-Kriterien“ der im Folgenden formulierten „Technischen Anforderungen“ in vollem Umfang erfüllt. – Evtl. Geforderte Konkretisierungen oder Alternativlösungen sind an den hierfür
	vorgesehenen Stelle
	
	zu vermerken.


„Soll-Kriterien“ sind blau gekennzeichnet, ihre Erfüllung (oder Nichterfüllung) ist rechts, in dem hierfür 

	vorgesehenen Kasten
	ja
	nein
	zu kennzeichnen. – Die Nichterfüllung bzw. eine ggf. 


angebotene Alternativlösung kann in einem Anhang zum Angebot erläutert werden.
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	Anforderungen
an die Grundkonzeption von Produkten und Verkaufsservice

	11
	Anforderungen an die Grundkonzeption von Produkten
	

	11.1
	Anforderungen an den Produktstandard
	

	11.1.1
	Alle angebotenen Produkte müssen mit dem GS-Zeichen ausgestattet sein.
	
	

	
	ausgestellt am:
	
	von:
	
	gültig bis:
	

	
	
	

	11.1.2

	Alle angebotenen Produkte mit elektromotorisch verstellbaren Teilen 
müssen das CE-Zeichen tragen.
	
	

	
	ausgestellt am:
	
	von:
	
	gültig bis:
	

	
	
	

	11.1.3
	Für alle angebotenen Produkte muss das „Quality Office-Zertifikat“ vorliegen.
	
	

	
	ausgestellt am:
	
	
	gültig bis:
	

	11.2
	Anforderungen an die Produktkonzeption
	

	12.2,1
	Alle angebotenen Produkte müssen in Serienanfertigung hergestellt 
	
	

	
	und mit Nachlieferungsgarantie bis zum 
	
	angeboten werden.
	
	

	
	                                                                                 (Anforderung des Kunden)
	
	
	
	

	
	Die Nachlieferungsgarantie der angebotenen Produkte ist terminiert bis
	

	
	
	

	11.2.2


	Die angebotenen Produkte müssen entsprechend Funktion und Nutzeransprüchen durch An- und/oder Aufbauelemente bzw. Einbauteile erweiter- und/oder zu einem späteren Zeitpunkt umrüstbar sein.
	
	

	
	
	

	11.2.3

	Die angebotenen Produkte sollen in Maßen, Formen, Farben und Materialien aufeinander abgestimmt sein.
	ja
	nein


	11.3
	Anforderungen an das Produktionsmanagement
	

	11.3.1


	Der Bieter muss über ein offiziell installiertes und strukturell integriertes professionelles Qualitätsmanagement-System – etwa nach ISO 9001 oder anderen (auch eigenen) Kriterien – verfügen.
	
	

	
	Die angebotenen Produkte unterliegen dem Qualitätsmanagement-System 
	

	11.4
	Anforderungen an die ökologische Qualität
	

	11.4.1

	Der Bieter muss ein strukturiertes Umweltmanagement-System – etwa nach ISO 14001, EMAS II oder anderen (auch eigenen) Kriterien installiert haben.
	
	

	
	Die angebotenen Produkte unterliegen dem Umweltmanagement-System 
	

	
	
	

	11.4.2

	Die Herstellungskonzeption für alle angebotenen Produkte muss strukturell berücksichtigen, 
	
	

	
	· dass die verwendeten Materialien sortenrein trennbar sind,
	
	

	
	· dass Lackierungen, Beschichtungen und Verleimungen nur minimale, unvermeidbare Emissionen verursachen.
	
	

	
	
	

	11.4.3

	Der Bieter soll – nach Vereinbarung – bereit sein, die eigenen Produkte nach der Nutzungszeit zwecks Entsorgung zurückzunehmen.
	ja
	nein

	11.5
	Anforderungen an das Informationsmanagement
	

	11.5.1



	Im Auftragsfall muss der Bieter umfassendes Informationsmaterial über die Anwendung der Produkte – insbesondere über die sichere Aufstellung und Benutzung elektronischer Geräte – bereitstellen. Die Informationen könnten über die reine Produktbeschreibung hinausgehen.
	
	

	
	
	

	11.5.2

	Die Anwenderinformationen des Bieters müssen konkrete Hinweise auf den ergonomisch richtigen Gebrauch der Produkte enthalten.
	
	

	
	
	

	11.5.3

	Anweisungen, Anleitungen oder Aufschriften müssen in deutscher Sprache bereitgestellt und/oder mit verständlichen Piktogrammen verdeutlicht werden.
	
	

	12
	Anforderungen an den produktbezogenen Verkaufsservice
	

	12.1
	Anforderungen an den örtlichen Verkaufsservice
	

	12.1.1


	Der Bieter muss vor Ort (bzw. in zumutbarer Entfernung) über geschultes Verkaufs- und Beratungspersonal verfügen, um bei Erweiterungen und/oder Veränderungen der Einrichtung bei der Erarbeitung individueller maximaler Lösungen zu helfen.
	
	

	
	Eine Verkaufsstelle befindet sich in 
	

	
	
	


	12.1.2


	Der Bieter muss vor Ort (bzw. in zumutbarer Entfernung) eine Ausstellung unterhalten, die im Rahmen der Produktauswahl Entscheidungshilfen liefert: durch Präsentation der wesentlichen Produktvarianten bzw. deren spezifischer Leistungsmerkmale.
	
	

	
	Der Ausstellungsraum befindet sich in 
	

	
	
	

	12.1.3

	Auf Anforderung muss der Bieter kurzfristig Originalmuster der angebotenen Produkte zum Ausprobieren zur Verfügung stellen.
	
	

	12.2
	Anforderungen an Lieferung und Montage
	

	12.2.1



	Der Bieter muss vor Ort (bzw. in zumutbarer Entfernung) geschultes, kurzfristig zur Verfügung stehendes technisches Kundendienstpersonal bereithalten, das – auch bei Erweiterungen, Veränderungen und/oder Beschädigungen – die ständige und aktuelle Funktionsbereitschaft der Einrichtung gewährleistet. 
	
	

	
	
	

	12.2.2


	Im Fall der Beauftragung muss der Bieter die Einrichtung am Verwendungsort anliefern und die Aufstellung – der Lay-out-Planung entsprechend – durch fachlich qualifiziertes Personal vornehmen.
	
	

	12.3
	Anforderungen an den After Sales Service
	

	12.3.1


	Der Auftragnehmer verpflichtet sich, nach Lieferung und Aufstellung der Einrichtung eine individuelle Nutzungs-Einweisung für die Mitarbeiter sowie eine Optimierungskontrolle der Gesamteinrichtung vorzunehmen.
	
	

	
	
	

	12.3.2


	Der Auftragnehmer sollte regelmäßig – in zu vereinbarenden Abständen – Optimierungskontrollen der Einrichtung vornehmen. – Diese Leistungen sind gesondert anzubieten.
	ja
	nein

	
	
	

	12.3.3


	Um Aktualität und Funktionsfähigkeit der Einrichtung auf Dauer sicherzustellen, sollte der Auftragnehmer Wartungsverträge mit festen – zu vereinbarenden – Service-Intervallen anbieten. – Diese Leistungen sind gesondert anzubieten.
	ja
	nein

	
	
	

	12.3.4

	Im Auftragsfall soll für Ergänzungen oder Veränderungen der Einrichtung ein Ersatzteilkatalog zur Verfügung gestellt werden.
	ja
	nein

	
	
	

	12.3.5

	Der Auftragnehmer verpflichtet sich, Ersatzteil- und Ergänzungslieferungen von Standardartikeln kurzfristig – innerhalb weniger Tage – vorzunehmen.
	
	


	
2
	Anforderungen an Bürostühle

	20
	Anforderungen an die Grundkonzeption von Bürostühlen
	

	20.1
	Anforderungen an die formale Gestaltung
	

	20.1.1

	Die angebotene Bestuhlung soll in allen Elementen erkennbar zu einer aufeinander abgestimmten Produkt-„Familie“ gehören.
	ja
	nein


	20.2
	Anforderungen an die verwendeten Materialien
	

	20.2.1

	Sichtbare Metallteile müssen in verschiedenen widerstandsfähigen Oberflächen lieferbar sein:
	
	

	
	· Stahlteile pulverbeschichtet,
 Farbe aus der Herstellerkollektion nach Wahl des Auftraggebers,
	
	

	
	· Aluminiumteile poliert und/oder verchromt.
	
	

	
	
	

	20.2.2
	Kunststoffteile im Sichtbereich müssen kratz- und UV-beständig sein.
	
	

	
	
	

	20.2.3
	Zur Polsterung verwendete Bezugsstoffe müssen UV-beständig sein.
	
	

	
	
	

	20.2.4

	Zur Polsterung eingesetzte Bezugsstoffe 
müssen in verschiedenen Farb- und Dessinkollektionen verfügbar sein.
	
	

	
	
	

	20.2.5
	Polsterschäume müssen FCKW-frei und recyclingfähig sein.
	
	

	20.3
	Anforderungen an die Polsterung
	

	20.3.1

	Die Polsterung der Bestuhlung muss dauerhaft 
eine ergonomisch zuträgliche Druckverteilung – ohne Druckspitzen – bieten.
	
	

	
	
	

	20.3.2
	Sitz und Rückenpolster der Bestuhlung sollen austauschbar sein.
	ja
	nein

	
	
	

	20.3.3
	Bezugsstoffe sollen nicht verklebt sein.
	ja
	nein

	
	
	

	20.3.4
	Bezugsstoffe und Polster müssen atmungsaktiv sein.
	
	

	20.4
	Anforderungen an die Stuhlrollen
	

	20.4.1
	Die Rollen von Bürostühlen aller Art müssen lastabhängig gebremst sein.
	
	

	
	
	

	20.4.2

	Bürostühle müssen mit zwei Arten von Laufrollen lieferbar sein: 
mit harten Rollen für weiche, mit weichen Rollen für harte Bodenbeläge.
	
	

	20.5
	Anforderungen an die Servicefreundlichkeit
	

	20.5.1
	Stuhlrollen müssen werkzeugfrei austauschbar sein.
	
	

	
	
	

	20.5.2

	Die Bürostühle müssen durch hauseigenes Personal einfach und schnell de- und wieder neu montiert werden können. Spezialwerkzeuge sollen nicht erforderlich sein.
	
	


	21
	Anforderungen an Büro-Arbeitsstühle
	

	21.1
	Anforderungen an die Dynamik des Sitzens
	

	21.1.1


	Sitz und Rückenlehne von Büro-Arbeitsstühlen müssen sich dynamisch den Körperbewegungen des Nutzers anpassen – in synchroner Neigung, die sich in einem optimal aufeinander abgestimmten Verhältnis vollzieht.
	
	

	
	
	


	21.1.2

	Die Rückenlehne muss frei pendelnd gelagert, 
aber auch in jeder Position (möglichst stufenlos) feststellbar sein.
	
	

	
	
	

	21.1.3


	Die Rückenlehne muss einen ausreichend weiten Öffnungswinkel haben.
· Geforderter Öffnungswinkel >15°.
	
	

	
	
	

	21.1.4


	Der Rückenlehnen-Widerstand (Andruckhärte) muss an das Körpergewicht des Benutzers anpassbar sein. – Zu diesem Zweck muss das angebotene Produkt eine der beiden folgenden Alternativlösungen aufweisen:
	
	

	
	· entweder eine im Sitzen bedienbare Mechanik,
	
	

	
	· oder eine automatische Gewichtsanpassung mit ergänzender Feinjustierung.
	
	

	
	Technische Lösung des angebotenen Produkts:
	

	21.2
	Anforderungen an die Sitzfläche
	

	21.2.1
	Die Sitzfläche von Büro-Arbeitstühlen muss in der Höhe stufenlos verstellbar sein.
	
	

	
	· Geforderter Verstellbereich: min. 400 bis 510 mm 
(in Ausnahmefällen zulässig: min. 420 bis 510 mm).
	
	

	
	
	

	21.2.2

	Bei nach hinten geneigter Arbeitshaltung darf sich die Sitzflächen-Vorderkante nicht bzw. nur unmerklich nach oben anheben. 
	
	

	
	
	

	21.2.3
	Die Sitzfläche soll auch bei niedrigster Einstellung noch in der Höhe abgefedert sein.
	ja
	nein

	
	
	

	21.2.4

	Die Sitzfläche soll in der Tiefe verstellbar sein. Dabei muss die Polsterkontur im hinteren Sitzbereich so gestaltet sein, dass keine Druckstellen entstehen können. 
	
	

	
	· Geforderter Verstellbereich ≥ 50 mm,
	
	

	
	
	

	21.2.5
	In der Tiefe nicht verstellbare Sitzflächen müssen anatomisch geformt sein
	
	

	
	
	

	21.2.6
	Die Sitzfläche soll als Ganzes nach vorne geneigt werden können.
	ja
	nein

	
	
	

	21.2.7

	Wenn die Sitzfläche keine Verstellbarkeit der Neigung bietet, 
soll sie zwischen -2 und -7° nach vorne geneigt sein.
	ja
	nein

	
	
	

	21.2.8

	Die Breite der Sitzfläche muss ein dynamisches, belastungsfreies Sitzen über längere Zeiträume erlauben.
	
	

	
	· Geforderte Breite der Sitzfläche ≥ 450 mm.
	
	

	21.3
	Anforderungen an die Rückenlehne
	

	21.3.1


	Die Rückenlehne muss anatomisch geformt sein und den gesamten Rücken des Nutzers abstützen. In aufrechter Sitzhaltung muss eine Lumbalstütze den Lendenwirbelbereich abstützen.
	
	

	
	
	


	21.3.2



	Die Lumbalstütze muss so gestaltet und positioniert sein, dass sie den Benutzer unabhängig von seiner Körpergröße in optimaler Höhe unterstützt. – Zu diesem Zweck muss das angebotene Produkt eine der beiden folgenden technischen Lösungen aufweisen:
	
	

	
	· es ist entweder eine Höhenverstellung oder eine andere Art der Anpassung der Lumbalstütze vorzusehen,
	
	

	
	· oder die gesamte Rückenlehne muss in der Höhe verstellbar sein.
	
	

	
	Lösung beim angebotenen Produkt:
	

	
	· Geforderter Mindestverstellbereich der Lumbalstütze:
über der Sitzfläche: 170 bis 230 mm.
	
	

	
	
	

	21.3.3

	Bei Modellen mit Lumbalstütze soll diese in der Tiefe an die individuelle Rückenkontur des Nutzers anpassbar sein.
	ja
	nein

	
	
	

	21.3.4

	Die Rückenlehne muss ausreichend hoch sein und bis in den Schulterbereich reichen.
· Geforderte Höhe der Rückenlehnen-Oberkante über der Sitzfläche: ≥ 480 mm.
	
	

	
	
	

	21.3.5

	Büro-Arbeitsstühle sollen mit einer Kopf-/Nackenstütze ausgestattet sein. Diese soll in der Höhe verstellbar sein.
	ja
	nein

	21.4
	Anforderungen an die Armlehnen
	

	21.4.1


	Die Armlehnen von Büro-Arbeitsstühlen müssen höhenverstellbar sein. 

· Geforderter Verstellbereich über der Sitzfläche ≥ 100 mm 
(in Ausnahmefällen sind min. ≥ 80 mm zulässig).
	
	

	
	
	

	21.4.2
	Die Armlehnen sollen in der lichten Weite verstellbar sein. 
	ja
	nein

	
	· Gefordert wird ein Mindest-Verstellbereich zwischen 460 bis 510 mm.
	
	

	
	
	

	21.4.3
	Die Armlehnen sollen in der Tiefe verstellbar und/oder schwenkbar sein
	ja
	nein

	21.4.4
	Die Armlehnen müssen eine weiche Armauflage haben. 
	
	

	
	· Gefordert wird eine Armauflage von ≥ 200 mm Länge bei ≥ 50 mm Breite 
und einem Abstand zur Sitz-Vorderkante von ≥ 100 mm.
	
	

	
	
	

	21.4.5
	Die Armlehnen müssen austausch- und nachrüstbar sein.
	
	

	
	
	

	21.4.6

	Die Armlehnen müssen so geformt sein, dass Beschädigungen an ihnen bzw. der Tischplatte – etwa durch Anstoßen an den Arbeitstisch – vermieden werden.
	
	


	22
	Anforderungen an Besucher- und Besprechungsstühle
	

	22.1
	Anforderungen an Sitzfläche und Rückenlehne
	

	22.1.1

	Die Sitzhöhe von Besucher- und Besprechungsstühlen muss

· zwischen 400 und 500 mm liegen.
	
	

	
	
	

	22.1.2
	Die Sitzfläche muss anatomisch geformt sein.
	
	

	
	
	

	22.1.3


	Von der Sitzflächen-Vorderkante bis zur Rückenlehnen-Vorderkante

· muss die Sitzfläche eine Tiefe zwischen 380 und 470 mm haben.
	
	

	
	
	

	22.1.4


	Die Sitzfläche

· muss eine Breite von ≥ 400 mm haben.
	
	

	
	
	

	22.1.5


	Die Rückenlehne von Besucher- und Besprechungsstühlen muss anatomisch geformt sein und den Lendenwirbelbereich gezielt abstützen (Lumbalstütze).
	
	

	
	
	

	22.1.6


	Die Höhe der Rückenlehnen-Oberkante muss

· ≥ 360 mm oberhalb der Sitzfläche liegen.
	
	

	22.2
	Anforderungen an die Armlehnen
	

	22.2.1

	Besucher- und Besprechungsstühlen sollen mit Armlehnen ausgestattet sein.

· Diese sollen zwischen 200 und 250 mm über der Sitzfläche liegen.
	ja
	nein

	
	
	

	22.2.2

	Besucher- und Besprechungsstühle
sollen auf Wunsch auch ohne Armlehnen verfügbar sein.
	ja
	nein

	
	
	

	22.2.3


	· Bei Besucher- und Besprechungsstühlen mit Armlehnen soll deren lichte Weite

· ≥ 460 mm betragen.
	ja
	nein

	
	
	

	22.2.4

	Die Armlehnen müssen so geformt sein, dass Beschädigungen an ihnen bzw. der Tischplatte – etwa durch Anstoßen an den Tisch – vermieden werden.
	
	

	22.3
	Anforderungen an die technische Konzeption
	

	22.3.1

	Stühle mit Vierbein- und Freischwinger-Untergestell sollen stapelbar sein und ein möglichst geringes Gewicht haben.
	ja
	nein

	
	
	

	22.3.2

	Für stapelbare Besucher- und Besprechungsstühle sollen passende Transportvorrichtungen angeboten werden.
	ja
	nein


	23
	Anforderungen an Konferenz- bzw. Tagungsstühle
	

	23.1
	Anforderungen an Sitzfläche und Rückenlehne
	

	
	
	

	23.1.1


	Konferenz- bzw. Tagungsstühlen mit Vierbein- bzw. Freischwingergestell
haben eine in der Höhe nicht verstellbare Sitzfläche.

· Diese muss zwischen 400 und 500 mm liegen.
	
	

	
	
	

	23.1.2

	Die Sitzfläche von Konferenz- bzw. Tagungsstühlen mit Drehkreuz
soll in der Höhe verstellbar sein.
	ja
	nein

	
	· Geforderter Verstellbereich: min. 400 und 510 mm.
(in Ausnahmefällen zulässig: min. 420 bis 510 mm)
	
	

	
	
	

	23.1.3
	Die Sitzfläche soll anatomisch geformt sein.
	ja
	nein

	
	
	

	23.1.4

	Die Sitzfläche muss von der Vorderkante bis zur Rückenlehnen-Vorderkante

· eine Tiefe zwischen 380 und 470 mm haben.
	
	

	
	
	

	23.1.5

	Die Sitzfläche von Konferenz- bzw. Tagungsstühlen
· muss eine Breite von ≥ 450 mm haben.
	
	

	
	
	

	23.1.6

	Die Rückenlehne von Konferenz- bzw. Tagungsstühlen muss anatomisch geformt sein und den Lendenwirbelbereich gezielt abstützen (Lumbalstütze).
	
	

	
	
	

	23.1.7

	Die Höhe der Rückenlehnen-Oberkante muss

· ≥ 450 mm oberhalb der Sitzfläche liegen.
	
	

	23.2
	Anforderungen an die Armlehnen
	

	23.2.1
	Konferenz- bzw. Tagungsstühle müssen mit Armlehnen ausgestattet sein.
	
	

	
	
	

	23.2.2

	Bei Konferenz- bzw. Besprechungsstühlen soll die Höhe der Armlehnen

· zwischen 200 und 250 mm über der Sitzfläche liegen.
	
	

	
	
	

	23.2.3


	Die lichte Weite zwischen den Armlehnen von Konferenz- bzw. Tagungsstühlen 

· muss ≥ 460 mm betragen.
	
	

	
	
	

	23.2.4


	Die Armlehnen müssen eine weiche Armauflage

· von ≥ 50 mm Breite haben.
	
	

	
	
	

	23.2.5

	Die Armlehnen müssen so geformt sein, dass Beschädigungen an ihnen bzw. der Tischplatte – etwa durch Anstoßen an den Tisch – vermieden werden.
	
	

	23.3
	Anforderungen an die technische Konzeption
	

	23.3.1

	Konferenz- bzw. Tagungsstühle mit Vierbein- und Freischwinger-Untergestell sollen stapelbar sein.
	ja
	nein

	
	
	

	23.3.2


	Konferenz- bzw. Tagungsstühle mit Drehkreuz-Gestell sollen mit einer Rückholvorrichtung ausgestattet sein, die den Sitz nach der Nutzung wieder in die Ausgangsposition zurückdreht.
	ja
	nein

	
	
	

	23.3.3

	Für stapelbare Konferenz- bzw. Tagungsstühle sollen passende Transportvorrichtungen angeboten werden.
	ja
	nein





	

3
	Anforderungen an Büro-Einrichtungen

	30
	Anforderungen an die Grundkonzeption von Büro-Einrichtungen
	

	30.1
	Anforderungen an die formale Gestaltung
	

	30.1.1


	Die angebotene Büro-Einrichtung soll in allen Elementen (Büro-Arbeitsplätze, Besucher- und Besprechungstische, Büro-Container, Büroschränke und Raumgliederungselemente) erkennbar zu einer aufeinander abgestimmten Produkt-„Familie“ gehören.
	ja
	nein

	30.2
	Anforderungen an die verwendeten Materialien
	

	30.2.1




	Für alle konstruktiven Holz-Elemente müssen Span- und Faserplatten mit Furnier oder Melaminharz-Beschichtung nach DIN EN 14322 verwendet werden.

Wo konstruktiv sinnvoll, sind alternativ auch Tischler-, Schichtpressstoff- (Laminate) oder Vollkernplatten zulässig.
	
	

	
	
	

	30.2.2

	Spanplatten müssen mindestens der Emissionsklasse E 1 entsprechen und rundum furniert oder beschichtet sein. Alle offenen Stellen müssen abgedeckt sein.
	
	

	
	
	

	30.2.3

	Alle Platten und Korpusseiten aus Holz müssen beidseitig furniert oder beschichtet sein (Gegenzug).
	
	

	
	
	

	30.2.4

	Sichtbare Stahl- und/oder Aluminiumteile müssen in verschiedenen widerstandsfähigen Oberflächen lieferbar sein:
	
	

	
	· Stahlteile pulverbeschichtet,
 Farbe aus der Herstellerkollektion nach Wahl des Auftraggebers,
	
	

	
	· Aluminiumteile poliert und/oder verchromt.
	
	

	
	
	

	30.2.5
	Im Sichtbereich eingesetzte Kunststoffteile müssen kratz- und UV-beständig sein.
	
	

	
	
	

	30.2.6
	Stoffe müssen in verschiedenen Farb- und Dessinkollektionen verfügbar sein.
	
	

	
	
	

	30.2.7
	Stoffe müssen UV-beständig sein
	
	

	30.3
	Anforderungen an Servicefreundlichkeit und Nutzungsqualität
	

	30.3.1

	Die angebotenen Büro-Einrichtungen müssen durch hauseigenes (geschultes) Personal schnell und kostengünstig umgebaut (de- und wieder neu montiert) werden können.
	
	

	
	
	

	30.3.2

	Schubkästen, Schrank-Zwischenböden und ähnliche Einbauteile müssen werkzeugfrei austauschbar sein
	
	

	
	
	

	30.3.3

	Die Montage der Büro-Einrichtungen soll weitgehend über Steck- und Schraubverbindungen vorgenommen werden.
	ja
	nein

	
	
	

	30.3.4

	Büromöbel aus Stahl sollen wirksam entdröhnt sein, damit sie bei Stößen von außen bzw. bei der Bedienung der Schubkästen keine störenden Geräusche verursachen.
	ja
	nein

	
	
	

	30.3.5

	Soweit die Elemente verschließbar sind, müssen sie mit Sicherheitsschlössern ausgestattet sein, die bei Bedarf in einer Schließanlage integriert werden können.
	
	


	31
	Anforderungen an Büro-Arbeitstische
	

	31.1
	Anforderungen an die Nutzungsvielfalt
	

	31.1.1

	Jeder Büro-Arbeitstisch muss durch die Vielfalt von Ausstattungselementen zur Erledigung aller Büroaufgaben geeignet sein.
	
	

	
	
	

	31.1.2

	Für Büro-Arbeitstische sollen in Breite, Tiefe und ggf. Form verschiedene Plattengrößen lieferbar sein.
	ja
	nein

	31.2
	Anforderungen an die funktionale Konzeption
	

	
	
	

	31.2.1


	Büro-Arbeitstische müssen 

· als Einzeltische aufstellbar und
· zu Mehrflächen-Arbeitsplätzen linear bzw. mittels Winkelelementen verkettbar sein.
	
	

	
	
	

	31.2.2

	Die Arbeitsfläche muss nach oben – in die so genannte „Dritte Ebene“ – durch aufgesetzte Organisations- und Kommunikationselemente erweiterbar sein.
	
	

	
	Gefordert werden:
	
	

	
	· Organisations-Tableaus mit angehängten Paper-Management-Elementen,
	ja
	nein

	
	· Sichtschutzwände zur optischen Abschirmung,
	ja
	nein

	
	· Sichtschutzwände mit Pinwänden,
	ja
	nein

	
	· Sichtschutzwände mit Elementen zur akustischen Abschirmung,
	ja
	nein

	
	· Aufbauten für Ordnerböden,
	ja
	nein

	
	· Technik-Tablare,
	ja
	nein

	
	· Arbeitsplatzleuchten u.dgl.
	ja
	nein

	
	· andere Organisationselemente – welche?
	
	

	
	
	

	31.2.3

	Büro-Arbeitstische sollen eine Arbeitsflächen-Erweiterung in Breite und Tiefe – und evtl. deren späteren Rückbau – zulassen: 
	ja
	nein

	
	Gefordert werden z.B. Anbau-Elemente, wie
	
	

	
	· Besprechungstische für sitzende Nutzung,
	ja
	nein

	
	· Kommunikationsplatten für stehende Nutzung,
	ja
	nein

	
	· Ablageplatten u.dgl.
	ja
	nein

	
	· andere Elemente – welche?
	
	

	
	oder durch Anhänge-Elemente für Büro- und Kommunikationstechnik, wie
	
	

	
	· PC-Halterung, 
	ja
	nein

	
	· Druckertische u.a.
	ja
	nein

	
	· andere Elemente – welche?
	
	


	31.3
	Anforderungen an die ergonomische Konzeption
	

	31.3.1

	Büro-Arbeitstische für ausschließlich sitzende Tätigkeiten müssen eine in der Höhe variable Arbeitsfläche haben.
	
	

	
	· Geforderter Verstellbereich: min. 650 bis 850 mm.
	
	

	
	Die Höhenanpassung der Arbeitsfläche kann erreicht werden durch
	
	

	
	· eine (möglichst werkzeugfreie) Höheneinstelltechnik
	ja
	nein

	
	· oder durch eine Komfort-Höhenverstelltechnik (Kurbel, Pneumatik, Elektromotor).
	ja
	nein

	
	
	

	31.3.2

	Büro-Arbeitstische für ausschließlich stehende Tätigkeiten müssen eine in der Höhe variable Arbeitsfläche haben.
	
	

	
	· Geforderter Verstellbereich: min. 950 bis 1250 mm.
	
	

	
	Die Höhenanpassung der Arbeitsfläche kann erreicht werden durch
	
	

	
	· eine (möglichst werkzeugfreie) Höheneinstelltechnik
	ja
	nein

	
	· oder durch eine Komfort-Höhenverstelltechnik (Kurbel, Pneumatik, Elektromotor).
	ja
	nein

	
	
	

	31.3.3

	Büro-Arbeitstische für wechselnde sitzende und stehende Tätigkeiten (Steh-Sitz-Arbeitsplätze) müssen eine in der Höhe komfortabel verstellbare Arbeitsfläche haben.
	
	

	
	· Geforderter Verstellbereich: min. 650 bis 1250 mm.
	
	

	
	
	

	31.3.4

	Die Höhenverstellung der Arbeitsflächen muss schnell und mit einfachen Handgriffen möglich sein, ohne die Arbeitsfläche vorher jeweils freiräumen zu müssen.
	
	

	
	
	

	31.3.5
	Die Höhenanpassung der Arbeitsflächen soll stufenlos vorgenommen werden können.
	ja
	nein

	
	· Bei höheneinstellbaren Tischen ist eine Rasterhöhe von max. 10 mm zulässig.
	
	

	
	
	

	31.3.6
	Die Tischplatte muss eine ausreichende Tiefe haben.
	
	

	
	· Geforderte Mindesttiefe: 800 mm.
	
	

	
	
	

	31.3.7

	Der unverbaute Freiraum unter den Arbeitstischen muss für die freie Bewegung von Beinen und Füßen ausreichend sein.
	
	

	
	· Büro-Arbeitstische für sitzende sowie für sitzende und stehende Tätigkeit
müssen bei einer Tischhöhe von 740 mm (bzw. 720 mm)
> an der Plattenvorderkante 685 (bzw. 665) mm Freiraum in der Höhe haben; 
> bei 500 mm ab Plattenvorderkante müssen 660 (bzw. 640) mm,
   mindestens jedoch 650 (bzw. 630) mm zur Verfügung stehen.
	
	

	
	· Büro-Arbeitstische für stehende Tätigkeit müssen bei allen Tischhöhen, 
gemessen von der Plattenvorderkante bis 80 mm in der Tischtiefe 
> min. 700 mm, freie Höhe haben.
	
	

	
	
	

	31.3.8

	Für die Bewegung der Füße unter dem Arbeitstisch muss ein ausreichender Freiraum über dem Boden zur Verfügung stehen:
	
	

	
	· Büro-Arbeitstische für sitzende sowie für sitzende und stehende Tätigkeit
müssen im Bereich von 600 bis 800 mm ab Plattenvorderkante 
> mindestens 120 mm Höhen-Freiraum zur Verfügung stellen.
	
	

	
	· Büro-Arbeitstische für stehende Tätigkeit 
müssen in einem Bereich von 80 bis 150 mm ab Plattenvorderkante
> mindestens 120 mm Höhen-Freiraum bieten.
	
	

	
	
	

	31.3.9

	Die freie Breite des Beinraums unter der Tischplatte muss so ausgelegt werden, dass die Bewegungen bei der Arbeit nicht beeinträchtigt werden.
	
	

	
	· Büro-Arbeitstische für sitzende sowie für sitzende und stehende Tätigkeit
müssen einen freien Beinraum von mindestens 1000 mm Breite aufweisen.
	
	

	
	· Büro-Arbeitstische für stehende Tätigkeit 
müssen einen freien Beinraum von mindestens 600 mm bieten.
	
	

	31.4
	Anforderungen an die Sicherheit
	

	31.4.1
	Büro-Arbeitstische müssen unabhängig von ihrer Konstruktionsart standsicher sein.
	
	

	
	
	

	31.4.2
	Stöße gegen die Tischplatte dürfen nicht zu starken Schwingungen führen.
	
	

	
	
	

	31.4.3

	Bei Tischen mit Rollen müssen mindestens zwei Rollen fixierbar sein. Ihre Feststellfunktion muss deutlich erkennbar, das Feststellen bzw. Lösen ohne Bücken möglich sein.
	
	


	32

	Anforderungen an Besucher-, Besprechungs- und Konferenztische im Bürobereich
	

	32.1
	Anforderungen an die Nutzungsvielfalt
	

	32.1.1

	Tischzargen und –beine sollen so angebracht sein, dass die Nutzer an allen Seiten eines Tisches sitzen können.
	ja
	nein

	
	
	

	32.1.2

	Besucher-, Besprechungs- und Konferenztische im Bürobereich sollen in verschieden Plattengrößen (Breite und Tiefe) lieferbar sein.
	ja
	nein

	
	
	

	32.1.3

	Besucher-, Besprechungs- und Konferenztische im Bürobereich sollen auf Wunsch mit unterschiedlichen Plattenformen lieferbar sein.
	ja
	nein

	32.2
	Anforderungen an die funktionale Konzeption
	

	32.2.1

	Die Kanten der Tischplatten sollen entweder durch geeignete Umleimer oder durch eine andere in ihrer Wirkung vergleichbare Lösung geschützt sein.
	ja
	nein

	
	
	

	32.2.2

	Besucher-, Besprechungs- und Konferenztische im Bürobereich müssen mit einem Höhenausgleich ausgestattet sein.
	
	

	
	
	

	32.2.3

	Besucher-, Besprechungs- und Konferenztische sollen bei Bedarf mit Tisch-zu-Tisch-Verbindern ausgestattet werden  können.
	ja
	nein

	
	
	

	32.2.4

	Für alle Tische sollen bei Bedarf leicht zu montierende Tischblenden (Sichtblenden) angeboten werden können.
	ja
	nein

	
	
	


	32.3
	Anforderungen an die Sicherheit
	

	32.3.1


	Unabhängig von ihrer Konstruktion müssen Besucher-, Besprechungs- und Konferenztische im Bürobereich standfest sein – auch dann, wenn sich Personen auf der Tischplattenkante abstützen oder an sie anlehnen.
	
	

	
	
	

	32.3.2
	Stöße gegen Tischplatte oder -beine dürfen nicht zu starken Schwingungen führen.
	
	

	
	
	

	32.3.3

	Bei Tischen mit Rollen müssen mindestens zwei Rollen fixierbar sein. Ihre Feststellfunktion muss deutlich erkennbar, das Feststellen bzw. Lösen ohne Bücken möglich sein.
	
	

	
	
	

	32.3.4

	Klapp- bzw. Falttische müssen so konstruiert sein, dass es beim Auf- und Abbau nicht zu Verletzungen kommen kann.
	
	

	
	
	

	32.3.5

	Für Klapp- und Falttische sollen passende Transport- bzw. Lagervorrichtungen (z.B. Transportwagen) angeboten werden.
	ja
	nein

	33
	Anforderungen an Büro-Container
	

	33.1
	Anforderungen an die Konstruktion
	

	33.1.1

	Die Container-Seiten müssen mit Ober- und Unterboden stabil und verwindungssteif verbunden sein.
	
	

	
	
	

	33.1.2

	Büro-Container müssen sowohl auf Sockel und höhenverstellbaren Füßen als auch auf Rollen lieferbar sein.
	
	

	
	
	

	33.1.3

	Büro-Container auf Sockel bzw. höhenverstellbaren Füßen müssen mit einem Höhenausgleich ausgestattet sein.
	
	

	33.2
	Anforderungen an die funktionale Konzeption
	

	33.2.1





	Büro-Container müssen durch unterschiedlich hohe und nach Bedarf einteilbare Schubladen organisierbar sein.

Die Schubladenhöhen müssen sich an den unterzubringenden Organisationsmitteln (Formulareinsätze, Trennstege, Hängeregistraturen u. dgl.) orientieren und in einem, zur Innenhöhe des Containers passenden Modulsystem (Höhenteile) gegliedert sein.
	
	

	
	
	

	33.2.2


	Die Nutzhöhe der Container muss dem Mehrfachen eines Schubladenmoduls entsprechen und – je nach Bedarf – individuelle Kombinationen von Schubladen unterschiedlicher Nutzhöhen aufnehmen.
	
	

	
	
	

	33.2.3

	Die Innen-Ausstattung der Container (dem Korpusmodul angepasste Schubladen) soll bei Bedarf leicht zu verändern, also an wechselnde Anforderungen anzupassen sein.
	ja
	nein

	
	
	

	33.2.4


	Die Büro-Container sollen mit einer separat ausziehbaren und außerhalb des Systems der Höheneinheiten liegenden Materialschale (für Schreibgeräte, Büroklammern, Lineal u.dgl.) ausgestattet sein.
	ja
	nein

	
	
	


	33.2.5


	Alle Container-Schubladen müssen mit Voll- bzw. Überauszugs-Schienen ausgestattet sein, die die Schubladenwannen – für den freien Zugriff auf z.B. für Karteien, Hängeregistraturen u. dgl. – in voller Länge vor die Front des Containers tragen.
	
	

	
	
	

	33.2.6

	Schubladen zur Aufnahme von Hängeregistraturen müssen grundsätzlich mit Voll- bzw. Überauszugs-Schienen ausgestattet sein.
	
	

	33.3
	Anforderungen an die ergonomische Konzeption
	

	33.3.1
	Die Schubladen müssen leicht und geräuschlos laufen.
	
	

	
	
	

	33.3.2

	Beim Schließen der Schubladen soll das Anschlaggeräusch der Schubladenblende abgedämpft sein.
	ja
	nein

	33.4
	Anforderungen an die Sicherheit
	

	33.4.1
	Die Führungsschienen der Schubladen müssen seitlich verdeckt sein.
	
	

	
	
	

	33.4.2

	Büro-Container müssen standsicher sein. Auch bei voll ausgezogenen Schubladen dürfen sie nicht nach vorne kippen. – Dies kann erreicht werden
	
	

	
	· entweder durch eine Doppelauszugs-Sperre der Schubladen, 
	ja
	nein

	
	· im Container eingebaute Gegengewichte 
	ja
	nein

	
	· oder andere Lösungen – welche?
	

	
	
	

	33.4.3

	Büro-Container mit Hängeregistratur-Schubladen müssen grundsätzlich mit Doppelauszugs-Sperre und einem Gegengewicht im Container ausgestattet sein. 
	
	

	
	
	

	33.4.4


	An Büro-Containern mit Rollen müssen mindestens zwei Rollen feststellbar sein. Ihre Feststellfunktion muss deutlich erkennbar, das Feststellen bzw. Lösen ohne Bücken möglich sein.
	
	

	
	
	

	33.4.5

	Die Schubladen müssen im Büro-Container so sicher befestigt sein, dass sie nicht unbeabsichtigt herausfallen können.
	
	

	
	
	

	33.4.6


	Auf Wunsch sollen die Schubladen beim Einlaufen in den Container auf den letzten Zentimetern mit einem automatischen Einzug (Selbsteinzug) ausgestattet werden können.
	ja
	nein

	
	
	

	33.4.7

	Alternativ zu normalen (vorstehenden) Schlüsseln sollen Kippschlüssel angeboten werden können.
	ja
	nein


	34
	Anforderungen an Büroschränke
	

	34.1
	Anforderungen an Sortimentsgestaltung und Konstruktion
	

	34.1.1
	Büroschränke sollen in verschiedenen Frontausführungen lieferbar sein. 
	
	

	
	Gefordert werden
	ja
	nein

	
	· Flügeltüren,
	ja
	nein

	
	· Querrollladen, 
	ja
	nein

	
	· Vertikalrollladen, 
	ja
	nein

	
	· Schiebetüren,
	ja
	nein

	
	· Schubkastenblenden
	ja
	nein

	
	· andere angebotene Fronten; – welche?
	

	
	
	

	34.1.2


	Schrankkombinationen sollen eine formale Einheit bilden und frei miteinander kombiniert werden können – unabhängig von der gewählten Frontausführung und unabhängig von der Art der Aufstellung.
	ja
	nein

	
	
	

	34.1.3


	Auf Wunsch sollen Schrank-Rückwände durch aufgesetzte Blenden in unterschiedlichen Materialien funktional ergänzt (z.B. Präsentationsflächen) sowie formal an die übrige Einrichtung bzw. die Innenarchitektur des Raums angepasst werden können.
	ja
	nein

	
	
	

	34.1.4

	Schrankseiten, -rückwand, -Ober- und Unterboden müssen konstruktiv stabil und verwindungssteif miteinander verbunden sein.
	
	

	
	
	

	34.1.5

	Alle Schrankvarianten und -systeme müssen in einem einheitlichen – bei Kombinationen übereinstimmenden –  Höhen-Modulsystem konstruiert sein.
	
	

	
	
	

	34.1.6





	Der Innenraum von Büroschränken darf durch Türen, Türbeschläge oder andere konstruktive Elemente nicht behindert und/oder geschmälert werden. 

Er muss in voller Breite nutzbar sein und das ungehinderte Einstellen und Herausnehmen von Ordnern bzw. das Einfahren und Ausfahren von Schubladen und Hängerahmen gestatten.
	
	

	
	
	

	34.1.7

	Geöffnete Flügeltüren dürfen den direkten Zugriff auf den Schrankinhalt nicht behindern.
	
	

	34.2
	Anforderungen an Fach- und Oberböden
	

	34.2.1
	Fachböden müssen gegen Durchbiegung gesichert sein.
	
	

	
	
	

	34.2.2

	Büroschränke mit Querrollladenfront müssen besonders gegen die Durchbiegung des Oberbodens (etwa beim Aufsetzen eines Oberschranks) gesichert sein.
	
	

	34.3
	Anforderungen an die Innen-Organisation
	

	34.3.1

	Die Inneneinrichtung von Büroschränken aller Art muss individuell organisier- und dauerhaft wandelbar sein.
	
	

	
	
	

	34.3.2

	Daher soll die Aufhängung von Fachböden, Hängeregistraturrahmen und anderen Organisationseinheiten einfach, in solider Befestigung erfolgen.
	ja
	nein

	
	
	

	34.3.3

	In Flügeltür- und Rollladenschränke müssen Hängeregistraturrahmen bzw. -schubladen auch in Kombination mit Ordnerböden oder Lateralablagen eingebaut werden können.
	
	

	
	
	

	34.3.4

	Die Innenhöhe von Hängeregistraturschränken muss in einem Modul-System gegliedert sein (Höhenteile), das der Modulhöhe der Schubladen entspricht.
	
	


	34.4
	Anforderungen an Sockel und Fußgestellrahmen
	

	34.4.1

	Büroschränke sollen entweder auf einem umlaufend tragenden Sockel (Holz oder Stahl) oder einem Fußgestell (Stahl) aufgestellt werden können.
	
	

	
	
	

	34.4.2
	Sockel oder Fußgestelle müssen mit Bodenausgleichs-Schrauben versehen sein.
	
	

	
	
	

	34.4.3

	Bei Schränken auf Sockel muss die Bedienung des Bodenausgleichs von vorne und/oder vom Schrank-Innenraum her möglich sein.
	
	

	
	
	

	34.4.4

	Auch voll eingerichtete und belastete Schränke müssen jederzeit problemlos nachjustiert werden können.
	
	

	
	
	

	34.4.5

	Die Bodenausgleichs-Schrauben von Fußgestellen und Sockeln sollen aus Kunststoff bzw. aus Stahl mit gleitfähiger Kunststoffummantelung bestehen.
	
	

	34.5
	Anforderungen an die ergonomische Konzeption
	

	34.5.1

	Alle ausziehbaren Elemente (Ausziehrahmen, -böden oder Schubladen) müssen leicht und geräuschlos laufen.
	
	

	
	
	

	34.5.2

	Beim Schließen von Türen und Schubladen soll das Anschlaggeräusch durch Puffer abgedämpft sein.
	ja
	nein

	
	
	

	34.5.3

	Rückwände und Fronten von Büroschränken sollen bei Bedarf mit schallabsorbierenden Blenden ausgestattet werden können.
	ja
	nein

	34.6
	Anforderungen an die Sicherheit
	

	34.6.1

	Die Führungsschienen aller ausziehbaren Elemente (Ausziehrahmen bzw. -böden oder Schubladen) müssen seitlich verdeckt sein.
	
	

	
	
	

	34.6.2

	Alle ausziehbaren Elemente (Ausziehrahmen bzw. -böden oder Schubladen) müssen so gesichert sein, dass sie sich nicht unbeabsichtigt von der Führung lösen können.
	
	

	
	
	

	34.6.3

	Fachböden müssen gegen unbeabsichtigtes Herausrutschen oder Kippen gesichert sein.
	
	

	
	
	

	34.6.4

	Alternativ zu normalen (vorstehenden) Schlüsseln sollen Kippschlüssel angeboten werden können.
	ja
	nein


	35
	Anforderungen an Raumgliederungselemente
	

	35.1
	Anforderungen an die Sortimentsgestaltung
	

	35.1.1
	Raumgliederungselemente müssen in unterschiedlichen Höhen verfügbar sein: 
	
	

	
	Gefordert werden:
	
	

	
	· Elemente in Thekenhöhe zur Abschirmung frei stehender Arbeitsplätze 
(z. B. Empfangsarbeitsplätze); 
	
	

	
	· als Sichtschutz zwischen Arbeitsplätzen;
	
	

	
	· als akustische (und visuelle) Abtrennung zwischen Arbeitsplätzen 
(die Höhe muss die Arbeitshöhe um mindestens 700 mm überragen);
	
	

	
	· als Abgrenzung von Arbeitsplätzen und Arbeitsgruppen zu unruhigen Raumbereichen (z. B. Verkehrsweg, Publikumszonen und dgl.)
	
	

	
	· andere Höhen (etwa Aufsatz-Elemente o.ä.)
	
	

	
	
	

	35.1.2


	Raumgliederungselemente müssen, modular aufgebaut, in verschiedenen Breiten zur Verfügung stehen. Ihr Maß muss sich an den Normmaßen anderer Büro-Einrichtungen (Schreibtische, Thekenschränke, Schränke) orientieren.
	
	

	
	
	

	35.1.3

	Als Systemelemente sollen unterschiedliche Materialien, Stoffe, Farben, Furniere, Dekore und/oder geätzte bzw. transparente Verglasungen angeboten werden.
	ja
	nein

	
	Gefordert werden:
	
	

	
	· Echtholzfurnier 
	ja
	nein

	
	· Dekorfolie/Laminat 
	ja
	nein

	
	· Textilbespannung in verschiedenen Qualitäten, Farben und Dessins
	ja
	nein

	
	· lackierte Stahlflächen in vielen Farben
	ja
	nein

	
	· geätzte und/oder transparente Verglasung
	ja
	nein

	
	· andere Materialien – welche?
	

	35.2
	Anforderungen an die funktionale Konzeption
	

	35.2.1

	Raumgliederungselemente müssen sowohl einzeln stehend als auch, miteinander verbunden, in vielfältigen Kombinationen aufgestellt werden können.
	
	

	
	
	

	35.2.2

	Raumgliederungselemente müssen mobil sein, d.h., sie müssen ohne Befestigung an Bauteilen frei im Raum aufgestellt werden können.
	
	

	
	
	

	35.2.3

	Kombinationen mit Schrankelementen, Thekenschränken oder Regalsystemen in unterschiedlichen Höhen, Breiten und Frontausführungen sollen möglich sein.
	ja
	nein

	35.3
	Anforderungen an die akustische Wirksamkeit 
	

	35.3.1

	Raumgliederungselemente sollen auch in schallabsorbierender Ausführung (akustisch  wirksame Füllung mit schalldurchlässiger Oberfläche) lieferbar sein.
	ja
	nein

	
	Gefordert werden:
	

	
	· textilbespannte Absorptionselemente in verschiedenen Farben und Dessins
	ja
	nein

	
	· beschichtete Absorptionselemente in verschiedenen Dekoren und Farben
	ja
	nein

	
	· furnierte (offene) Absorptionselemente (Lochbohrungen, Schlitze o.ä.)
	ja
	nein

	
	· andere Materialien – welche?
	

	
	
	

	35.3.2
	Die Aufstellung in unterschiedlichen Winkelstellungen soll möglich sein
	ja
	nein

	35.4
	Anforderungen an die Organisierbarkeit
	

	35.4.1

	Raumgliederungselemente sollen mit verschiedenen Organisationselementen und Arbeitshilfen aufgerüstet werden können.
	ja
	nein

	
	Gefordert werden
	
	

	
	· Organisations-Tableaus mit angehängten Paper-Management-Elementen,
	ja
	nein

	
	· Pinborde,
	ja
	nein

	
	· Magnetschienen,
	ja
	nein

	
	· Regalelemente,
	ja
	nein

	
	· Ordnerböden,
	ja
	nein

	
	· Technik-Tablare,
	ja
	nein

	
	· Arbeitsplatzleuchten u.dgl.,
	ja
	nein

	
	· andere Organisationselemente – welche?
	
	

	
	
	

	35.4.2
	Raumgliederungen sollen durch Kommunikationselemente ergänzt werden können. 
	ja
	nein

	
	Gefordert werden
	
	

	
	· Projektionsflächen,
	ja
	nein

	
	· Pinborde,
	ja
	nein

	
	· Magnetschienen,
	ja
	nein

	
	· Schreibtafeln/Whiteboards,
	ja
	nein

	
	· Flipcharts etc.,
	ja
	nein

	
	· andere Kommunikationshilfen – welche?
	
	

	35.5
	Anforderungen an Sicherheit und Brandschutz
	

	35.5.1

	Raumgliederungselemente müssen sowohl als Einzelelemente als auch in Kombinationen stabil stehen.
	
	

	
	
	

	35.5.2

	Fußausleger, -teller o. ä. müssen so flach gehalten sein, dass sie keine Stolperstellen bilden.
	
	

	
	
	

	35.5.3

	Textile Oberflächen der Raumgliederungselemente müssen klebstofffrei bespannt oder lösungsmittelfrei verklebt sein.
	
	

	
	
	

	35.5.4

	Raumgliederungswände sollen auch mit schwerentflammbaren Materialien (Stoffen und Schäumen) angeboten werden können. 
	ja
	nein


	
4
	Anforderungen an Elektrifizierung und Technik-Integration

	40

	Anforderungen an die Grundkonzeption 
der Elektrifizierung und Technik-Integration
	

	40.1
	Anforderungen an den Elektrifizierungs-Standard
	

	40.1.1



	Alle elektrischen Installationen in Büromöbeln (Büro-Arbeitstische, Besprechungs- und Konferenztische, Büro-Container, Büroschränke sowie Raumgliederungssysteme) müssen den Anforderungen der „Leitlinie für elektrische Installationen in Büromöbeln – Zusammenstellung von anerkannten Regeln der Technik“ entsprechen. 
	
	

	
	
	

	40.1.2





	Büromöbel müssen mittels Installationskanälen möglichst durchgehend (ohne Unterbrechung der Strecke) elektrifiziert werden können. 
Sind aus technischen Gründen Unterbrechungen zwingend erforderlich, dürfen sie

· innerhalb eines Büromöbels nicht mehr als 150 mm,
· zwischen zwei Elementen verketteter Möbel nicht mehr als 300 mm betragen
	
	

	
	
	

	40.1.3

	Energie- und Datenleitungen müssen den Büroarbeitsplätzen so zugeführt werden, dass sie nicht frei hängen.
	
	

	
	
	

	40.1.4


	In Installationskanälen eingebaute Steckdosen müssen zuverlässig befestigt und so platziert oder abgedeckt sein, dass keine Flüssigkeiten in die Stecker eindringen können. – Die Stecker müssen leicht gesteckt und gezogen werden können.
	
	

	
	
	

	40.1.5

	Für Steckverbindungen dürfen nur zugelassene (verriegelbare) Installations-Steckverbinder nach VDE 0606-200 eingesetzt werden.
	
	

	
	
	

	40.1.6



	Die Leitungswege in den Installationskanälen müssen glatt und frei von Grat und anderen scharfen Kanten sein. – Dies gilt besonders auch für Öffnungen, durch die isolierte Leitungen geführt werden: Sie müssen eine glatte, gut gerundete Oberfläche haben oder mit Kunststoff-Tüllen isoliert sein.
	
	

	
	
	

	40.1.7


	Öffnungen zur Kabel-Ein-, Aus- und -Durchführung müssen in Form und Größe so gestaltet sein, dass alle – auch fest angeschweißte – Stecker, Transformatoren und dgl. problemlos durchgeführt werden können.
	
	

	
	
	

	40.1.8


	Alle Leitungen, die dem Büroarbeitsplatz zugeführt, sowie diejenigen, die bei bestimmungsgemäßen Gebrauch des Büromöbels bewegt werden können, müssen eine Zugentlastung besitzen.
	
	

	
	
	

	40.1.9


	Verkettungen (z. B. von Arbeitsplätzen, Containern oder Raumgliederungs-Elementen) in denen fest miteinander verbundene elektrische Leitungen verlegt sind, müssen ebenfalls mechanisch fest miteinander verbunden sein.
	
	


	41
	Anforderungen an die Elektrifizierung von Büro-Einrichtungen
	

	41.1
	Anforderungen an die Elektrifizierung von Büro-Arbeitstischen
	

	41.1.1

	Der Zugriff auf die Installation muss schnell und problemlos möglich sein, ohne die Arbeitsplatte freiräumen zu müssen.
	
	

	
	
	

	41.1.2


	Bei Blockstellungen von Arbeitsplätzen muss die Leitungsführung so gestaltet sein, dass keine abschürfenden bzw. Kabelbruch verursachenden Quetschungen zwischen gegeneinander stoßende Arbeitsplatten entstehen.
	
	

	
	
	

	41.1.3


	Bei Veränderungen der Arbeitshöhe (z. B. bei Steh-/Sitz-Arbeitsplätzen) müssen aus- und einschleifende Leitungs-Überlängen so geführt werden, dass keine Quetsch- und Scherstellen sowie keine Stolperstellen entstehen.
	
	

	41.3
	Anforderungen an die Elektrifizierung von Büro-Containern
	

	41.3.1


	Die Zuführung von Energie- und Datenleitungen in Büro-Container (Untertisch-Container, tischhohe Bürocontainer, Steh-Container) bzw. auf deren Abdeckplatte muss seitenneutral erfolgen.
	
	

	
	
	

	41.3.2


	Energie- und Datenleitungen müssen den Büro-Containern so zugeführt werden, dass technische Geräte sowohl im Innern als auch auf der Abdeckplatte installiert werden können. – Frei hängende Leitungen müssen vermieden werden.
	
	

	
	
	

	41.3.3


	Anschluss-Steckfelder innerhalb der Container sollen in einem Einsatz zusammengefasst sein, der über die Abdeckplatte zugänglich ist und durch einen Klappdeckel mit Kabel-Auslässen oder eine andere entsprechende Vorrichtung verschlossen ist.
	
	

	
	
	

	41.3.4

	Die Zuführung von Leitungen muss – ohne Ausbau technischer Geräte – direkt von außen, leicht und ohne Montagearbeit zugänglich sein.
	
	

	
	
	

	41.3.5



	Beim Ausziehen bzw. Einschieben von Schubladen muss sichergestellt sein, dass sich die in der Bewegung mitgeführten Leitungen ordnungsgemäß auf- bzw. abrollen. – Leitungsquetschungen bzw. Abscherungen durch den Kontakt mit Schubladenführungen müssen konstruktiv ausgeschlossen sein. 
	
	

	
	
	

	41.3.6

	Container, die zur Aufnahme technischer Geräte vorgesehen sind, müssen ausreichend belüftet sein. Ggf. ist auf technische Lösungen zurückzugreifen. 
	
	

	41.4
	Anforderungen an die Elektrifizierung von Büroschränken
	

	41.4.1


	Energie- und Datenleitungen müssen den Schränken so zugeführt werden, dass technische Geräte sowohl im Innern als auch auf der Abdeckplatte installiert werden können. – Frei hängende Leitungen müssen vermieden werden.
	
	

	
	
	

	41.4.2


	Anschluss-Steckfelder innerhalb der Schränke sollen in einem Einsatz zusammengefasst sein, der über die Abdeckplatte zugänglich ist und durch einen Klappdeckel mit Kabel-Auslässen oder eine andere entsprechende Vorrichtung verschlossen ist.
	
	

	
	
	

	41.4.3

	Die Einführung der Leitungen bzw. ihre Weiterführung in andere Möbel soll nach allen Seiten möglich sein.
	ja
	nein

	
	
	

	41.4.4



	Beim Ausziehen bzw. Einschieben von Schubladen, Hängeregistraturrahmen, Tablaren u.ä. muss sichergestellt sein, dass sich die in der Bewegung mitgeführten Leitungen ordnungsgemäß auf- bzw. abrollen. – Leitungsquetschungen bzw. Abscherungen durch den Kontakt mit Führungsschienen müssen konstruktiv ausgeschlossen sein. 
	
	

	
	
	

	41.4.5

	Die Zuführung von Leitungen muss – ohne Ausbau technischer Geräte – direkt von außen, leicht und ohne Montagearbeit zugänglich sein.
	
	

	
	
	

	41.4.6

	Schränke, die zur Aufnahme technischer Geräte vorgesehen sind, müssen ausreichend belüftet sein. Ggf. ist auf technische Lösungen zurückzugreifen.
	
	

	41.5
	Anforderungen an die Elektrifizierung von Raumgliederungselementen
	

	41.5.1

	Raumgliederungselemente müssen zur Verteilung von Energie- und Datenleitungen im Raum – bis hin zur Versorgung der Arbeitsplätze – aufgerüstet werden können.
	
	

	
	
	

	41.5.2


	Energie- und Datenleitungen müssen in Installationskanälen bis zu den bürotechnischen Geräten geführt werden können, die auf Arbeitsplätzen, Tablaren oder Ordnerböden aufgestellt bzw. direkt an den Raumgliederungselementen angebracht sind.
	
	

	
	
	

	41.5.3


	Zur nachträglichen Aufrüstung sollen auch horizontale Installationskanäle verfügbar sein, die als eigenständige Elemente außen auf den Wandflächen befestigt werden können.
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